
Wringende Ansprache.

Das Königliche Staatsministerium hat auf die Anzeige, dass heute beabsichtigt
wird, eine Petition, um Abänderung des bestehenden Wahlgesetzes, in einem
zahlreichen Aufzuge nach dem Schlosse zu überbringen; die hierin liegende De-

monstration, als die öffentliche Ruhe undOrdnung bedrohend, nicht für a e i t M t k

zulässig erachtet. 8*v

Hiernach ist es meine Pflicht, dahin zu wirken, daß die verabredete De-
monstration unterbleibe. So sehr ich mich überzeugt Halten kann, daß es bei
der Achtung der hiesigen Einwohnerschaft vor dem Gesetz, — nur eines solchen
Ausdrucks bedarf, um den beabsichtigten Aufzug zu unterlassen, so rechne ich
doch auf alle Fälle darauf, daß die Behörden io ihren, der allgemeinen Wohl
fahrt gewidmeten Bestrebungen mit Kraft unterstützt werden.

Insbesondere aber wende ich mich an die hiesigen löblichen Gewerksgenos
sen, die mir in der letzten ereignissreichen Zeit so manchen Beweis ehrenden
Vertrauens gegeben haben, und deren Sinn für Gesetz und Ordnung meine
xollc Achtung verdient. Mögen dieselben auch heute ihrer wahren Stellung in
der Staats-Gesellschaft eingedenk sein, mögen sic eingedenk sein, wie dem ehren
haften Rährstande vor allen Dingen die Erhaltung und Befestigung der Ruhe,
der Ordnung und des allgemeinen Vertrauens am Herzen liegen muß; mögen
die Gewcrksgenoffen also auch dieser wohlgemeinten Ermahnung Gehör geben
und sich aller Betheiligung bei dm fraglichen Auszuge enthalten.

Benin, Den so. Apru i<**o.— —
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v, Minntoli.
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